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führung der Reparationslieferungen (GBL S. 1115) 
finanziert.

(3) Bei langfristigen Einzelfertigungen, soweit sie 
nicht für Investitionen in Volkseigentum bestimmt 
sind und nicht unter § 3 Abs. 1 und 2 fallen, obliegt 
es dem Besteller, die zur Finanzierung erforder
lichen Mittel rechtzeitig bereitzustellen.

®) Bei Bauleistungen schließt der Lieferer einen 
Vertrag ab, durch den sich der Besteller ver
pflichtet, die erforderlichen Mittel so rechtzeitig 
zur Verfügung zu steilen, daß eine den Beginn 
und die Durchführung des Bauvorhabens nicht 
hemmende Finanzierung gewährleistet wird.

b) Bei Erstellung beweglicher Anlagen hat sieh 
der Besteller vertraglich zu verpflichten, vom 
Lieferer monatlich ausgefertigte Zwischenab
rechnungen entsprechend den Lieferungs- und 
Zahlungsbedingungen der volkseigenen Wirt
schaft zu begleichen.

§4
(1) Bei langfristigen Einzelfertigungen für Inve

stitionen in Volkseigentum erfolgt die Finanzierung 
durch die Deutsche Investitionsbank. Dazu ist vom 
Lieferer ein Finanzbedarfsplan zu erstellen und vor 
Produktionsbeginn in dreifacher Ausfertigung dem 
Besteller zu übergeben. Der Finanzbedarfsplan muß 
mit der Investitionsauflage oder der Produktions
auflage übereinstimmen.

(2) Der Finanzbedarfsplan ist nach Kalendermona
ten zu unterteilen. Die monatlichen Teilsummen für 
das Einzelobjekt müssen dem geplanten Kostenan
fall entsprechen.

(3) Ist bei Aufstellung des Finanzbedarfsplanes 
die Höhe des Gesamtobjektes noch nicht bekannt 
oder die Verteilung des Finanzbedarfs auf den Pro
duktionszeitraum noch nicht feststellbar, so können 
entsprechende Teilfinanzbedarfspläne erstellt wer
den.

§ 5
Der Besteller prüft den Finanzbedarfsplan und 

übergibt zwei Ausfertigungen unverzüglich der 
Deutschen Investitionsbank.

§ 6
(1) Die Deutsche Investitionsbank vergleicht den 

Finanzbedarfsplan mit den Planunterlagen, die sie 
von der beauflagten Stelle für die zu finanzierende 
langfristige Einzelfertigung erhalten hat (Auftrag, 
Produktionsauflage, Investitionsauflage, Kostenvor
anschlag, sowie entsprechende Nachweise).

(2) Stimmt der Finanzbedarfsplan mit diesen Plan
unterlagen überein, so eröffnet die Deutsche Investi
tionsbank für den Besteller ein Sonderkonto und 
teilt ihm die Höhe der hierauf bereitgestellten In
vestitionsbeträge mit.

(3) Stimmen Finanzbedarfspiäne und Planunter
lagen nicht überein, so veranlaßt die Deutsche In
vestitionsbank deren Berichtigung. Unabhängig von 
diesem Berichtigungsverfahren sind Teil-Investi- 
tionsbeträge so rechtzeitig bereitzustellen, daß der 
Beginn der langfristigen Einzelfertigung und der 
hierfür erforderliche Materialvorlauf gesichert wer
den. Die Maßnahmen zur Berichtigung der Plan
unterlagen und Sicherstellung des Produktionsbe
ginns sind dem Ministerium der Finanzen der Deut
schen Demokratischen Republik und der beauflagen
den Stelle mitzuteilen.

§7
(1) Nach Beginn der Produktion sind vom Lieferer 

zum Monatsschluß Zwischenabrechnungen entspre
chend, den aufgelaufenen Kosten auszufertigen.

(2) Der Besteller prüft die Zwisehenrechnungen 
unverzüglich, bestätigt sie durch Vermerk und leitet 
sie an das zuständige Kreditinstitut weiter.

§ 8
(1) Das zuständige Kreditinstitut erhält von'der 

Deutschen Investitionsbank eine Ausfertigung des 
Finanzbedarfsplanes; diese gilt als Auszahlungsplan.

(2) Besteller und zuständiges Kreditinstitut ver
gleichen die Zwischenrechnungen mit den Beträgen, 
die auf Grund des Finanzbedarfsplanes ausgezahlt 
wurden.

(3) Sind die Beträge der Zwischenrechnungen nied
riger als die vorausgezahlten Beträge, so ist der 
übersteigende Betrag von der nächsten Teilsumme 
in voller Höhe durch das das Sonderkonto führende 
Institut abzusetzen.

(4) Übersteigen die Beträge der Zwischenrechnun
gen die ausgezahlten Teilbeträge des Finanzbedarfs
planes, so ist die Differenz vom Besteller zu prüfen. 
Sofern das Überschreiten die Folge einer Übererfül
lung oder vorfristigen Erfüllung ist, hat die Deut
sche Investitionsbank den Betrag über das Sonder
konto an den Besteller auszuzahlen. Der Finanz
bedarfsplan ist entsprechend zu ändern. Ist die Diffe
renz die Folge eines Überschreitens der im Kosten
anschlag vorgesehenen Leistungen und Preise, so 
darf eine Überzahlung nicht erfolgen.

(5) Die Zwischenabrechnung ist spätestens 15 Tage 
nach Eintreffen beim Besteller dem zuständigen 
Kreditinstitut vorzulegen. Wird die Vorlagefrist über-


